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Teil 1 

Beteiligung 
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Einführung 

 Anspruch an Beteiligung ist weitgehend akzeptiert 

  Aber: Es fehlt vielerorts noch an guter partizipativer Praxis 

 

 Studien zeigen als Trend: Kinder und Jugendliche 

  erleben relativ viel Mitbestimmung in der Familie 

  sind mit Beteiligungsmöglichkeiten in der Schule oft unzufrieden 

  Kommunale Angebote erreichen relativ wenige Heranwachsende 

 Kinder verbringen immer mehr Zeit in Institutionen 

  In Kindertageseinrichtungen und Schule können Kinder erleben, 

inwieweit sie ernst genommen werden, mitgestalten können und 

Partizipation als Recht wahrnehmen können 
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Beteiligung in den Bildungsplänen 

 Bildungspläne greifen die Fachdiskussion zur 

Beteiligung von Kindern auf 

  zumeist Ausführungen eher allgemeiner Art 

Beteiligung als querliegendes Thema zu den Bildungsbereichen, 

 als Grundorientierung in der pädagogischen Arbeit 

 Zur Umsetzung liegen kaum Daten vor 

Evaluation der Bildungsleitlinien Schleswig-Holstein zeigt: 

 Partizipationsorientierung ist (irgendwie) wichtig, aber Partizipation 

wird nicht vorrangig platziert und ist  aus Sicht der Fachkräfte eher 

schwierig umzusetzen  

(Sturzenhecker/Knauer/Dollase 2013) 
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Bundeskinderschutzgesetz § 45 SGB VIII 

 § 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

 (2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder 

und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. Dies 

ist in der Regel anzunehmen, wenn (…) 

 

 (3) zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen 

in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung 

sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 

Angelegenheiten Anwendung finden. 
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Hintergrund und Idee des Gesetzes 

 Empfehlung Runde Tische „Heimerziehung“ und „Sexueller 

Kindesmissbrauch“ sowie der 

 Unabhängigen Beauftragten Dr. Christine Bergmann 

 Verpflichtung zur Umsetzung und Präzisierung der 

Partizipationsrechte  

  Alltagsbeteiligung und Recht auf Beschwerde 

 Die Anforderung ist von allen Einrichtungen zu erfüllen 

 

 Einrichtungen sind gefordert, ihre Bemühungen zur 

Sicherung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu 

intensivieren und nachzuweisen 
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Beteiligungsrecht im Spannungsfeld 

 Gerade die Umsetzung der Beteiligungsrechte, die 

Kinder in ihrer Eigenständigkeit und prinzipiellen 

Ebenbürtigkeit ansprechen, bewegen sich in einem 

Spannungsfeld zwischen  

 

der Angewiesenheit der Kinder auf Erwachsene  

der Selbständigkeit von Kindern  

und ihren Rechten als Subjekte 
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Beteiligung im Generationenverhältnis 

 Gleichheit, da alle Träger von Rechten 

Aber: Erwachsene entscheiden über Umsetzung des Rechts 

 Wissens- und Erfahrungsvorsprung der Erwachsenen 

Verantwortung für die nachwachsende Generation 

 Machtverhältnisse im Generationenbezug 

Bewusster Umgang mit Macht, Kontrolle durch Reflexion 

Hierarchische, egalitäre und freiheitliche Dimensionen sind 

auszubalancieren 

Beteiligung verändert das Generationenverhältnis 
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Was bedeutet Beteiligung? 

Beteiligung zielt darauf ab,   

Entscheidungsräume für junge Menschen zu öffnen 

 

 

Beteiligung ist damit mehr als 

 
 die bloße Teilnahme an einem Angebot 

 

 das Engagement für eine Sache 

 

 die Übernahme einer verantwortlichen 

Aufgabe 
(Winklhofer 2014) 
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Definition Beteiligung/Partizipation 

 
„Erst wenn Kinder und Jugendliche an Entscheidungen 

mitwirken, die sie betreffen, wenn sie in wichtigen 

Belangen mitbestimmen und auf diese Weise aktiv ihre 

Lebensbereiche mitgestalten, kann von Partizipation im 

eigentlichen Sinne gesprochen werden.“  

 
(Fatke/Schneider 2005) 
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Stufen der Partizipation 

In Anlehnung an: 

BMFSFJ  2010 

 

 

Mitsprache und 

Mitwirkung  
 

 Die Entscheidung liegt 
bei den Erwachsenen 

 

 

Mitbestimmung 
 

Gleichberechtigtes 
Stimmrecht von 

Kindern/Jugendlichen 
und Erwachsenen 

 

 

Selbst- 
bestimmung 

 

Alleinige 
Entscheidungsbefugnis 

der Kinder/Jugendlichen 
über einzelne 

Vorhaben/ Projektteile 
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Mitbestimmung in der Familie (Alter 6-7 Jahre) 

 Ich darf selbst entscheiden/mitbestimmen 

 Was ich in meiner Freizeit mache  77% 

 Freizeitaktivitäten in der Familie  66%   

 welche Kleidung ich anziehe  63% 

 wofür ich das Taschengeld ausgebe 60% 

(World Vision Studie 2013) 

 Wandel Eltern-Kind-Verhältnis vom 

Befehls- zum  Verhandlungshaushalt 
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Kinder erleben „meine Meinung zählt“ 

 Folgende Personen legen eher viel Wert auf meine 

Meinung 

Mutter    56%   

Vater      46%   

Klassenlehrer/in   27%   

Betreuer/in 33%   

 eher wenig Wert auf meine Meinung 

Mutter   12%   

Klassenlehrerin 31%   

Betreuer/in 19%    

  (World Vision Studie 2013, Kinder 6 –7 Jahre) 
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Ungleiche Beteiligungschancen 

 Kinder aus der Unterschicht können im Familienalltag 

weniger entscheiden 

Ausgaben Taschengeld (56% zu 79%) 

 Freizeit  in der Familie (49% zu 81%) 

Erleben weniger Wertschätzung der eigenen Meinung  

Erleben weniger Mitbestimmung in der Schule  

(World Vision Studie 2013, Kinder 6 –11 Jahre) 
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Das Partizipationsdreieck 

Haltung 
 - respektvoll 
- zutrauend 
- verlässlich 

- hörend und fragend 
- unterstützend / zurückhaltend 

 

   - altersgerecht 
     - gleiche Beteiligungs- 

      chancen eröffnen 
 - unterschiedliche Voraussetzungen 
   (z.B. Bildung, Kultur, Geschlecht)    
   aufgreifen 

 

 - gesetzliche Grundlagen         
- Qualifikation 
- geklärte Ressourcen und 

Rahmenbedingungen 
- ressortübergreifendes Denken 

und Handeln 

 

 in Anlehnung an: 

  Bendig  2008 
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Teil 2 

Beschwerdeverfahren 
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Projekt BIBEK 

 Projekt „BIBEK – Bedingungen der Implementierung von 

Beschwerdeverfahren in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“ 

unter Leitung von Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl 

 

 10 Fallstudien über Einrichtungen mit etablierten Beschwerdeverfahren 

 

 Literatur 

 Beschweren erlaubt! 10 Empfehlungen zur Implementierung von Beschwerde-

verfahren in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Urban-Stahl u.a. 2013) 

 Beschwerdeverfahren in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

 (Urban-Stahl/Jann 2014) 
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Ziele von Beschwerdeverfahren 

 Die Verankerung von formellen Beschwerdeverfahren 

soll gewährleisten, dass die Reaktion auf Beschwerden 

und ihre Bearbeitung fachlich gesichert ist. 

 

Unabhängig von einzelnen Personen und deren persönlicher Haltung 

Die Anliegen, Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge von 

Kindern und Jugendlichen erhalten systematisch Gehör 

Verfahrensschritte für die Bearbeitung von Beschwerden werden 

festgelegt 
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Begründungen für Beschwerdeverfahren 

 Jugendhilfe als Dienstleistung 

  Offenheit für Kritik fördert die Bindung der Kunden 

 

 Jugendhilfeeinrichtungen als lernende Organisationen 

  Beschwerden machen Defizite deutlich, diese sind bearbeitbar 

  Beschwerden dienen der qualitativen Weiterentwicklung 

 

  Beschwerdeverfahren stärken die Position von Kindern  

Helfen, ihre Rechte zu wahren 

Erleben sie glaubwürdiges Interesse, fühlen sie sich ernst 

genommen und ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt 
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Beteiligung und Beschwerdeverfahren 

stärken Kinderschutz 

 Ziel: Machtausübung pädagogischer Fachkräfte 

begrenzen und kontrollieren und so Machtmissbrauch 

entgegenwirken 

  „Damit die Kinder diese Verfahren auch im Extremfall nutzen können, 

wenn sie von körperlicher Gewalt oder sexuellem Missbrauch bedroht 

oder betroffen sind, muss es zuvor für sie im Alltag der Einrichtung 

selbstverständlich sein, sich in Entscheidungen einmischen (…) und sich 

über subjektiv empfundene Übergriffe jeder Art beschweren zu dürfen.“ 

(Hansen/Knauer 2013) 

 Alltägliche Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Respekt 
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Beschwerden sind nicht ganz einfach … 

 Begriff „Beschwerde“ ist in der Praxis zumeist negativ 

besetzt 

 Äußerung von Unzufriedenheit wird als persönlicher 

Angriff erlebt 

 Wunsch, dies zu vermeiden oder abzuwehren 

 Neues Verständnis: „kostenlose Hinweise an die 

Organisation“ und „Innovationspotenzial“ (Urban-Stahl/Jann 2014) 

 Verfahren müssen konstruktiven Umgang ermöglichen 

 „Lob des Fehlers“  aus Fehlern lernen 
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Daten zu Beschwerdeverfahren in der Kita 
 „Bei uns gibt es allen bekannte standardisierte 

Verfahrensregeln, wie mit einer Beschwerde 

umzugehen ist“ 

32% Kitas bestätigen diese Aussage 

Eher bei großen Einrichtungen oder Trägern mit 

mehreren Einrichtungen 

 richtet sich an Eltern 

 Beschwerdeverfahren für Kinder nicht etabliert 

  In 70% der Kitas gibt es Beschwerden 

  Eltern beschweren sich über 

Verhalten anderer Kinder (56% der Einrichtungen) 

Mitarbeiter (47%), andere Eltern (46%) 

Alltagspraxis der Einrichtung (43%) 

(Quelle: DJI-Kita-Studie 2012) 
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Wie kann es gelingen – Ergebnisse BIBEK  

 Implementierung Beschwerdeverfahren lohnt sich 

Umgang aller Akteure wird offener 

Konflikte werden produktiver gelöst 

Zusammenleben wird demokratischer 

 

 Viele Konflikte können auf informeller Ebene gelöst werden 

 Beschwerdefreundliche Haltung ist notwendig, damit Kinder sich 

äußern und die Verfahren nutzen 

 

  Herausforderung: Entwicklung beschwerdefreundliche Haltung 
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Entwicklungsprozess – alle sind beteiligt 

 Beteiligung der Mitarbeiter/innen 

Vorbehalte und Ängste benennen und reflektieren 

Welche Gremien, Handlungsroutinen, Erfahrungen gibt es 

Blick auf vorhandene Stärken, Wertschätzung der bisherigen Arbeit 

 

 Schlüsselrolle der Leitungskräfte 

Konstruktiven Umgang mit Kritik glaubwürdig vorleben  

 

 Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 

Können ihre Sichtweisen einbringen 

Erhalten Informationen über Beschwerdeverfahren 
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Anforderungen an das Verfahren 

 Kinder wenden sich an Menschen  

  die sie kennen 

  denen sie vertrauen 

  deren Reaktion sie einschätzen können 

 

 Kinder brauchen Information über 

 Zugang zu Beschwerdeverfahren 

 Wer ist zuständig? 

 Wie werden Beschwerden konkret bearbeitet? 

„Formelle Verfahren und Instrumente müssen 

beständig mit Leben gefüllt werden“ (Urban-Stahl/ 

Jann 2014) 

z.B. regelmäßig Kinderrechte thematisieren 
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Ressourcen und Unterstützung 

 Die Entwicklung und Gestaltung von Beteiligung und 

Beschwerdeverfahren braucht 

  insbesondere Zeit 

  Räume 

Fortbildungsangebote, Beratung und Supervision 

 

Die Träger von Einrichtungen haben einen Beratungsanspruch 

gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe 

 Materialien zum Thema Kinderrechte, Beteiligung und Beschwerdeverfahren 

 Information über unterschiedliche Formen von Beschwerdeverfahren 

 Beratung der Leitung zur Gestaltung der Entwicklungsprozesse 

 Angebote der Moderation in Konfliktsituationen 
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Beschwerdewege in der Kita 

 Kindersprechstunde 

 Die Einrichtungsleitung empfängt alle Kinder, die ihr etwas mitteilen 

möchten, Wünsche äußern oder Beschwerden vorbringen wollen 

 Die Kinder selbst oder die Leitung mit Zustimmung der Kinder können ein 

vorgebrachtes Thema einer Gruppenkonferenz, dem Kinderparlament oder 

der Dienstversammlung der pädagogischen Mitarbeiter/innen zur 

Entscheidung vorlegen 

 Repräsentanten im Kinderrat, Einzelgespräche Erzieher 

 Spannungsfeld Vertraulichkeit und Öffentlichkeit 

 Argument für Öffentlichkeit: Alle Kinder sollen erleben, dass Beschwerden 

ernst genommen werden und etwas bewirken  

 Teilöffentlichkeit durch Gespräch in Anwesenheit der Leitung  

(Hansen/Knauer 2013) 
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Teil 3 

Eckpunkte für gute Qualität 
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Qualitätsstandards für Beteiligung  
 14 Allgemeine Qualitätsstandards 

 übergreifende, für alle 

Beteiligungsprozesse geltende 

Qualitätskriterien 

 Umsetzung der Qualitätsstandards als 

kontinuierlicher Prozess 

 

 Auseinandersetzung mit den 

Besonderheiten der Handlungsfelder 

 Kindertageseinrichtungen 

 Schule 

 Kommune 

 Kinder- und Jugendarbeit 

 Erzieherische Hilfen 
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QS 1: Beteiligung ist gewollt und wird unterstützt 

–  eine Partizipationskultur entsteht 

 Entscheidungsträger/innen unterstützen aktiv 

 Konzeption mit strategischen Schritten und überprüfbaren 

Zielen 

 Zuständige Ansprechpartner/innen und Organisation von 

Netzwerken 

 Verbindliche Regelungen und verlässlicher Rahmen 

 

 nachhaltige Partizipationskultur wird angestrebt  
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QS 2: Beteiligung ist für alle  

Kinder und Jugendlichen möglich 

 Alle Kinder und Jugendlichen mit ihren individuellen 

Möglichkeiten haben Zugang zu Partizipationsprozesses 

 

 Vielfalt im Hinblick auf Themen, Methoden und Formen 

 

 Unterschiedliche Bedürfnisse nach Alter, Geschlecht, sozialer 

und kultureller Herkunft werden berücksichtigt 
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QS 4: Es gibt Klarheit über  

Entscheidungsspielräume 

 Gute Beteiligung klärt am Anfang 

 Wie viel Spielraum Kinder und Jugendliche haben 

 Ob sie beraten sollen, mitbestimmen oder entscheiden dürfen 

 Klarheit über Möglichkeiten und Grenzen ihrer Einflussnahme 

 Dabei sollen die Stimmen der Kinder und Jugendlichen - soweit 

möglich - gleichwertig sein. 

 α{ǘŜƭƭŜƴ {ƛŜ ƴƛŎƘǘǎ ȊǳǊ 5ƛǎƪǳǎǎƛƻƴΣ ǿŀǎ {ƛŜ ŦǸǊ ǎƛŎƘ ǎŜƭōǎǘ ōŜǊŜƛǘǎ ŜƴǘǎŎƘƛŜŘŜƴ ƘŀōŜƴ 

ǳƴŘ ǿŀǎ {ƛŜ ƴŀŎƘ LƘǊŜǊ 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎ ƎŜƳŀŎƘǘ ƘŀōŜƴ ǿƻƭƭŜƴΦά  

 (Blum/Blum 2006) 
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QS 11: Die Beteiligten werden  

für Partizipation qualifiziert 

 Qualifizierung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

 
 Fortbildung für Erwachsene in 
  

Methoden 
Reflexion ihrer Rolle und Haltung 
Moderation von Beteiligung 

 
Nur ein bisschen Macht abgeben? 
 Beteiligung erfordert die reflexive 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
professionellen Rolle 
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